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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Niederflur-Fahrwerks-
fahrzeug in Multigelenk-Bauweise und mit Fahrwerken
mit üblichen Raddurchmessern, Achsabständen und
Einstiegsbereichen mit einer niedrigen Einstiegshöhe
von bis zu 250 mm sowie einer zwischen der Fahrerka-
bine und der ersten Achse des Niederflurfahrzeuges im
vorderen ersten Einstiegsbereich angeordneten für Roll-
stuhlfahrer geeigneten und durch den ersten Einstieg zu-
gänglichen sinnvoll nutzbaren Multifunktionsfläche nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1, wobei die Multifunk-
tionsfläche aus einem horizontalen Zwischenniveau ge-
bildet wird.
[0002] Niederflurfahrzeuge sind aus dem Stand der
Technik hinlänglich bekannt. Ein derartiges Fahrzeug
wird beispielsweise in der WO 00/64721 A2 beschrieben.
Darin geht es darum, trotz Verwendung von konventio-
nellen Radsatzfahrwerken die Unterschiede im Niveau
des Bodens (Flurs) im Bereich oberhalb der Fahrwerke
und dem Niveau im Bereich der Einstiege durch in Fahr-
zeuglängsrichtung verlaufende Rampen auszugleichen.
Außerdem können gegebenenfalls auch noch quer zur
Fahrzeuglängsrichtung Rampen im Bereich der Türöff-
nungen angeordnet sein, die vor der Fahrzeuglängsach-
se enden. Eine rollstuhlfahrergerechte Fläche mit einem
für Rollstuhlfahrer uneingeschränkt nutzbaren Multifunk-
tionsbereich wird darin nicht offenbart.
[0003] Ein übliches Schienenfahrzeug in Form einer
Straßenbahn wird in der US 1,130,296 beschreiben. Die
hier beschriebenen Rampen dienen dazu, weitere Stufen
im Fahrzeug zu verhindern. Das Fahrzeug selbst kann
aber nur über eine relativ hohe Stufe erreicht werden und
ist insofern für Rollstuhlfahrer völlig ungeeignet.
[0004] Seitens der Fahrgäste wird für 100% Nieder-
flurfahrzeuge ein barrierefreier Einstieg gewünscht. Da-
zu gehört auch ein moderater vertikaler Spalt am Ein-
stiegsbereich zwischen Einstiegskante am Fahrzeug
und der Bahnsteigkante. Zusätzlich besteht der An-
spruch, rollstuhlfahrergerechte Flächen mit möglichst
breitem Zugang auf möglichst flachen Fahrwegen zu rea-
lisieren, die großzügige, lichte Platzverhältnisse und ei-
nen für diese Zwecke empfohlenen Wendebereich bie-
ten.
[0005] Seitens der Betreiber wird hinsichtlich Ver-
schleißarmut und Wartungsfreundlichkeit von Fahrzeu-
gen eine möglichst einfache Fahrwerkstechnologie ge-
fordert. Dazu besteht der Wunsch nach für die Fahrgäste
möglichst harmonischer Abstimmung zwischen der
Fahrwegsinfrastruktur an den Haltestellen, hauptsäch-
lich den Bahnsteigen, und der Einstiegssituation am
Fahrzeug mittels einfacher Technologie, idealer Weise
ohne die Verwendung von zusätzlichen Hilfsmitteln wie
Niveauregulierung am Fahrzeug, Hubliften oder Klapp-
rampen für den Einstieg von Rollstuhlfahrern an den
Bahnsteigen.
[0006] Weiter wird von Betreibern die angebotene
Fahrzeuggestaltung immer vom nominalen Zustand, al-

so mit neuem Rad (maximaler Raddurchmesser), gese-
hen.
[0007] Aus dem Stand der Technik sind Schienenfahr-
zeuge mit unmittelbar hinter der Fahrerkabine angeord-
neten Mehrzweckabteilen bekannt, die über zusätzliche
Hilfsmittel wie Hubplattformen oder Klapprampen für
Rollstuhlfahrer zugänglich sind. Ebenso sind Mehr-
zweckabteile bekannt, die zwar ohne Hilfsmittel erreich-
bar sind, aber nicht uneingeschränkt rollstuhlfahrerge-
recht gestaltet sind. Allerdings sind bisher keine Lösun-
gen bekannt, nach welchen bei entsprechend niedrigem
Einstieg ohne zusätzliche Hilfsmittel ein rollstuhlfahrer-
gerecht dimensionierter Mehrzweckbereich erreichbar
ist.
[0008] Der Begriff "rollstuhlfahrergerecht" charakteri-
siert dabei die Zugänglichkeit des Multifunktionsberei-
ches unmittelbar angrenzend an die Fahrerkabine mittels
breiter Einstiegs- und Durchgangsbereiche am vorderen
ersten Einstieg sowie die Flächen und die Fahrwege, die
zu diesem Bereich führen, die besonders geringen Nei-
gungen mit Steigungen weniger als 7% aufweisen und
eine lichte Weite, die dem Rollstuhlfahrer ein freies Wen-
den des Rollstuhles ermöglicht.
[0009] Ein Einstiegsniveau kleiner als 250 mm bei neu-
em Rad (maximaler Raddurchmesser) wird derzeit welt-
weit nur durch ein Fahrzeugkonzept erreicht, welches
nicht als Multigelenks-Architektur mit herkömmlicher
Fahrwerkstechnologie ausgeführt ist, wobei der hohe
Komplexitätsgrad der Rad- und Antriebsanordnung be-
triebsbedingte Verschleißnachteile sowie einen höheren
Instandhaltungsaufwand bewirkt.
[0010] Bisher ist es nicht gelungen, einen für Rollstuhl-
fahrer uneingeschränkt nutzbaren Multifunktionsbe-
reich, unmittelbar angrenzend an die Fahrerkabine und
dem vorderen ersten Einstieg, bei Einstiegshöhen < 250
mm, vorzugsweise 200 mm, zu Verfügung zu stellen,
welcher den Einstieg ohne zusätzliche Hilfsmittel wie
Hublifte oder Klapprampen ermöglicht. Insbesondere
Einstiegshöhen < 250 mm, vorzugsweise 200 mm, kön-
nen bislang nur durch besonders aufwendige und extrem
komplexe Sonderkonstruktionen der Räder und Rad-
steuerungen bei neuem Raddurchmesser realisiert wer-
den, die jedoch im Lebenszyklus enorme Nachteile durch
hohen Verschleiß an der Rad-Schiene-Schnittstelle und
dadurch bedingte hohe Wartungs- und Instandhaltungs-
kosten hervorrufen.
[0011] Zur Zeit werden bei Fahrzeugkonzepten mit
konventioneller Fahrwerkstechnologie mit üblichen
Achsabständen und kleinsten Raddurchmessern von
500 mm im verschlissenen, minimal zulässigen Rad-
durchmesser zur Erreichung von niedrigen Einstiegshö-
hen in Kombination mit rollstuhlfahrergerechten Multi-
funktionsflächen drei Lösungsvarianten verwendet:

Zum einen wird versucht, die Einstiegshöhen am
Fahrzeug größer oder gleich 250 mm auszuführen,
wodurch eine gute Abstimmung an Bahnsteigshö-
hen um die 250 mm erreicht wird, sodass der Ni-
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veauausgleich zwischen Fußbodenhöhe unmittel-
bar am Einstieg und Multifunktionsbereichen zur
Fußbodenhöhe über den Fahrwerken durch Ram-
pen mit kleinen, maximal 8% betragenden Neigun-
gen, erfolgt.
Zum anderen wird ein vom Beladungszustand un-
abhängiges, weitestgehend konstantes Einstiegsni-
veau mittels Niveauregulierung erreicht, womit ein
Wegfall oder zumindest eine deutliche Reduktion
der Rampenlandschaft im Fahrzeuginnenraum er-
möglicht wird.

[0012] Nach einem weiteren bekannten Konzept wer-
den Rampenlandschaften in das Fahrzeug eingeführt,
die 8% bei weitem übersteigen, um die Höhendifferenz
des Fußbodenniveaus im Fahrwerksmodul zu Multifunk-
tionsflächen, unmittelbar angrenzend an die Fahrerkabi-
ne und von dort zur Einstiegskante, zu überwinden.
[0013] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, die aus dem Stand der Technik bekannten
Einstiegssituationen in 100% niederflurigen Multige-
lenksfahrzeugen insbesondere für Rollstuhlfahrer zu ver-
bessern sowie einen rollstuhlfahrergerechten Multifunk-
tionsbereich zur Verfügung zu stellen. Durch den erfin-
dungsgemäßen Einzug eines Zwischenniveaus in her-
kömmlichen Multigelenksfahrzeugen wird eine rollstuhl-
fahrergerechte Multifunktionsfläche im Bereich hinter der
Fahrerkabine zur Verfügung gestellt, welche durch ein
niedrige Einstiegshöhe und einem breiten Einstiegsbe-
reich charakterisiert ist.
[0014] Das horizontale Zwischenniveau weist dabei ei-
ne horizontale Fläche von rund 1,1 m2 auf und verfügt
über Quer- und Längsrampen und einen Zwickelbereich,
wobei die Rampen und der Zwickelbereich über Neigun-
gen vom Niveau über den physischen Achsen in Rich-
tung Zwischenniveau bzw. vom Zwischenniveau in Rich-
tung Einstieg verfügen. Vorteilhaft weist das Zwischen-
niveau eine Fläche für einen überwiegend horizontalen
Rollstuhlwendekreis von mindestens 1500 mm auf, wo-
bei der Einstieg sowie der Zugangsweg zum Zwischen-
niveau über eine Breite von mindestens 1000 mm verfü-
gen. Der überwiegende, horizontale Anteil der Fläche
des Rollstuhlwendekreises an der Gesamtfläche des
Wendekreises von 1500 mm Durchmesser beträgt
55,6%. Nach einem besonderen Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, dass die maximale Rampenneigung des
Zugangsweges vom Einstieg aus, quer zur Fahrtrich-
tung, d.h. der Querrampe, und in Fahrzeuglängsachse,
d.h. der Längsrampe, maximal 7% bzw. 4° beträgt. Nach
einem weiteren Merkmal ist vorgesehen, dass die maxi-
male Rampenneigung des Zugangsweges vom Einstieg
aus, quer zur Fahrtrichtung, d.h. der Querrampe, 7%
bzw. 4° und in Fahrzeuglängsachse, d.h. der Längsram-
pe, maximal 5% bzw. 3° beträgt. Zusammen betragen
die beiden Rampen, kleiner als 7% bzw. 4° Neigung be-
tragend, 43,8% des Rollstuhlwendekreises von 1500 mm
Durchmesser.
[0015] Weiter ist vorgesehen, dass der Rollstuhlwen-

dekreis zu einem geringen Teil von den Flächen für die
Quer- und Längsrampen durchdrungen wird, wobei die-
ser Durchdringungsbereich überwiegend Rampennei-
gungen von maximal 7% bzw. 4° umfasst, wobei der
Durchdringungsbereich zu einem geringen Teil Rampen-
neigungen von maximal 25% bzw. 14° umfasst. Der An-
teil dieser, größer als 7% aber jedenfalls kleiner 25%
betragenden Teilfläche des Wendkreises an der Ge-
samtfläche des Wendekreises von 1500 mm Durchmes-
ser beträgt ca. 0,6%. Derartige Neigungen sind dabei
vorzugsweise im Einstiegsbereich vorgesehen. Vorteil-
haft ist auch vorgesehen, dass die Einstiegshöhe im Be-
reich des Einstiegs kleiner 250 mm, vorzugsweise 200
bis 220 mm bei neuem Rad (maximaler Raddurchmes-
ser) beträgt.
[0016] Durch die vorliegende Erfindung wird die Ein-
richtung eines für Rollstuhlfahrer uneingeschränkt nutz-
baren Multifunktionsbereiches, unmittelbar angrenzend
an die Fahrerkabine in 100% niederflurigen Multige-
lenksfahrzeugen in modularer Bauweise, mit einem un-
üblich niedrigen Einstiegsniveau unter 250 mm, vorzugs-
weise 200 mm, ermöglicht. Dabei wird eine völlig neuar-
tige Einstiegssituation für Rollstuhlfahrer in Form einer
Multifunktionsfläche vorgeschlagen, die unmittelbar hin-
ter der Fahrerkabine eines 100% niederflurigen Gelenks-
fahrzeuges mit herkömmlicher Fahrwerkstechnik mit be-
sonders niedrigen Einstiegshöhen von kleiner 250 mm
über Schienenoberkante ohne Verwendung weiterer
Einstiegshilfen wie Klapprampen oder Hubliften aus-
kommt.
[0017] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der in
den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiele
näher erläutert. Die Zeichnungen zeigen schematisch
und nicht maßstäblich

Fig. 1 eine schematische Ansicht eines 100% nie-
derflurigen Multigelenksfahrzeuges mit her-
kömmlichen Fahrwerk,

Fig. 2 eine schematische Ansicht einer Schnittdar-
stellung einer beispielhaften Anordnung einer
rollstuhlfahrergerechten Multifunktionsfläche,

Fig. 3 eine Draufsicht auf eine schematische Ansicht
einer beispielhaften Anordnung einer roll-
stuhlfahrergerechten Multifunktionsfläche,

Fig. 4 eine schematische Ansicht einer Schnittdar-
stellung einer beispielhaften Anordnung einer
rollstuhlfahrergerechten Multifunktionsfläche,

Fig. 5 eine weitere schematische Ansicht einer
Schnittdarstellung einer beispielhaften Anord-
nung einer rollstuhlfahrergerechten Multifunk-
tionsfläche,

Fig. 6 eine weitere schematische Ansicht einer
Schnittdarstellung einer beispielhaften Anord-
nung einer rollstuhlfahrergerechten Multifunk-
tionsfläche,

Fig. 6a die Multifunktionsfläche 5 in einer genauen
prozentualen Aufschlüsselung.
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[0018] Die Fig. 1 zeigt ein 100% niederfluriges Multi-
gelenksfahrzeug unter Verwendung von herkömmlichen
Fahrwerken mit üblichen Achsabständen, von Achsrad-
sätzen sowie Losrädern auf Portalachsen mit unter-
schiedlichen Antriebskonzepten und Losrädern in Ein-
zelradaufhängungen in unterschiedlichen Antriebskon-
zepten, wobei die geringsten Raddurchmesser (z.B. ab-
gefahrener Zustand) 500 mm nicht unterschreiten und
wie aus Fig. 2 ersichtlich, eine rollstuhlfahrergerechte
Multifunktionsfläche 5 plus Zutrittsmöglichkeit durch Ein-
stiegstüren 4 unmittelbar zwischen der erste Achse 3 und
der Fahrerkabine 2 angeordnet ist.
[0019] Die Einstiegshöhe an der Tür-Einstiegskante
von ca. 200 mm, jedenfalls < 250 mm über Schieneno-
berkante (üSOK), soll Rollstuhlfahrern bei 100% nieder-
flurigen Multigelenksfahrzeugen ein Betreten des Fahr-
zeuges bei besonders flachen Bahnsteigen oder sogar
vom Schienenniveau aus unter Maßgabe des Raddurch-
messers im Neuzustand ermöglichen. Die Multifunkti-
onsfläche 5 wird wie in den Fig. 2 und Fig. 3 dargestellt,
durch ein horizontales Zwischenniveau 5.1 gebildet, wel-
ches eine überwiegend horizontale Fläche aufweist.
Weiter sind Quer- und Längsrampen 5.2, 5.3 vorgese-
hen, welche über Neigungen vom Niveau über den phy-
sischen Achsen in Richtung Zwischenniveau 5.1 bzw.
vom Zwischenniveau 5.1 in Richtung Einstiegsbereich 4
verfügen. Das Zwischenniveau (5.1) umfasst eine Fläche
von rund 1,1 m2 für einen überwiegend horizontalen Roll-
stuhlwendekreis von mindestens 1500 mm und der Ein-
stiegsbereich 4 sowie der Zugangsweg zum Zwischen-
niveau 5.1 weist eine Breite von mindestens 1000 mm
auf. Die maximalen Rampenneigungen des Zugangswe-
ges vom Einstiegsbereich 4 aus, quer zur Fahrtrichtung,
d.h. der Querrampe 5.2 sowie in Fahrzeuglängsachse,
d.h. der Längsrampe 5.3 betragen maximal 7% bzw. 4°.
Nach einer bevorzugten Ausführung der Erfindung ge-
mäß den Fig.4 und 5 betragen die maximalen Rampen-
neigungen des Zugangsweges vom Einstiegsbereich
aus, quer zur Fahrtrichtung, d.h. der Querrampe 5.2 7%
bzw. 4° und in Fahrzeuglängsachse, d.h. der Längsram-
pe 5.3 maximal 5% bzw. 3°. Der Rollstuhlwendekreis
kann zu einem geringeren Teil von den Flächen für die
Quer- und Längsrampen 5.2, 5.3 durchdrungen sein, wo-
bei dieser Durchdringungsbereich überwiegend Ram-
penneigungen von maximal 7% bzw. 4° umfasst. Der
Durchdringungsbereich kann zu einem verschwindend
geringen Teil auch einen Zwickelbereich 5.4 mit einer
Rampenneigung von maximal 25% bzw. 14° umfassen,
wobei derartige Neigungen vorzugsweise in Richtung
des Einstiegsbereichs 4 vorgesehen sind, was aus der
Fig. 5 deutlich wird.
[0020] In den Fig. 6 und 6a wir die Multifunktionsfläche
5 in einer genauen Aufschlüsselung dargestellt. 55, 6%
der Fläche sind als ebene Fläche 5.1 ausgeführt, 29,4
% sind als Längsrampe 5.3 mit einer Neigung von maxi-
mal 5% bzw. 3° ausgeführt und 14,3 % der Fläche als
Querrampe 5.2 mit einer Neigung von 7% bzw. 4°.

Patentansprüche

1. Niederflur-Fahrwerksfahrzeug (1) in Multigelenk-
Bauweise und mit Fahrwerken mit üblichen Achsab-
ständen und Einstiegsbereichen mit einer niedrigen
Einstiegshöhe von bis zu 250 mm sowie mit einem
zwischen der Fahrerkabine (2) und der ersten Achse
(3) des Niederflurfahrzeuges angeordneten vorde-
ren ersten Einstiegsbereich (4), welcher über Quer-
und Längsrampen (5.2, 5.3) und einen Zwickelbe-
reich (5.4) verfügt,
dadurch gekennzeichnet, dass im vorderen ersten
Einstiegsbereich eine für Rollstuhlfahrer geeignete
und durch den ersten Einstieg zugängliche sinnvoll
nutzbare Multifunktionsfläche (5) angeordnet ist, wo-
bei die Multifunktionsfläche (5) durch ein horizonta-
les Zwischenniveau (5.1) gebildet wird, welches eine
überwiegend horizontale Fläche für einen überwie-
gend horizontalen Rollstuhlwendekreis aufweist so-
wie über die Quer- und Längsrampen (5.2, 5.3) und
den Zwickelbereich (5.4) verfügt, wobei die Quer-
und Längsrampen (5.2, 5.3) und der Zwickelbereich
(5.4) über Neigungen vom Niveau über den physi-
schen Achsen (3) in Richtung Zwischenniveau (5.1)
bzw. vom Zwischenniveau (5.1) in Richtung Ein-
stiegsbereich (4) verfügen.

2. Niederflur-Fahrwerksfahrzeug nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Zwischenniveau
(5.1) eine Fläche für einen überwiegend horizonta-
len Rollstuhlwendekreis von mindestens 1500 mm
bildet, wobei die horizontale Fläche ca. 1,1 m2 auf-
weist und der Einstiegsbereich (4) sowie der Zu-
gangsweg zum Zwischenniveau (5.1) eine Breite
von mindestens 1000 mm aufweisen.

3. Niederflur-Fahrwerksfahrzeug nach den Ansprü-
chen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
Rollstuhlwendekreis zu einem geringen Teil von den
Flächen für die Quer- und Längsrampen (5.2, 5.3)
durchdrungen wird, wobei dieser Durchdringungs-
bereich hauptsächlich Rampenneigungen von ma-
ximal 7% bzw. 4° umfasst.

4. Niederflur-Fahrwerksfahrzeug nach den Ansprü-
chen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
Rollstuhlwendekreis zu einem geringen Teil von den
Flächen für die Quer- und Längsrampen (5.2, 5.3)
durchdrungen wird, wobei die maximale Rampen-
neigung des Zugangsweges vom Einstiegsbereich
aus, quer zur Fahrtrichtung, d.h. der Querrampe
(5.2) 7% bzw. 4° und in Fahrzeuglängsachse, d.h.
der Längsrampe (5.3) maximal 5% bzw. 3° beträgt.

5. Niederflur-Fahrwerksfahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
der Durchdringungsbereich zu einem besonders ge-
ringen Teil einen Zwickelbereich (5.4) mit Rampen-
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neigungen von maximal 25% bzw. 14° umfasst.

6. Niederflur-Fahrwerksfahrzeug nach einem der o. g.
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Einstiegshöhe im Bereich des Einstiegs (4) kleiner
250 mm, vorzugsweise 200 bis 220 mm, beträgt.

Claims

1. A low-floor chassis vehicle (1) having a multi-joint
design and comprising chassis having customary
axle bases and entrance regions having a low en-
trance height of up to 250 mm and a front first en-
trance region (4), which is arranged between the
driver’s cab (2) and the first axle (3) of the low-floor
vehicle and comprises transverse and longitudinal
ramps (5.2, 5.3) and a wedge region (5.4), charac-
terized in that a meaningfully usable multifunctional
area (5) that is suitable for wheelchair users and ac-
cessible by way of the first entrance is arranged in
the front first entrance region, the multifunctional ar-
ea (5) being formed by a horizontal intermediate level
(5.1), which comprises a predominantly horizontal
area for a predominantly horizontal wheelchair turn-
ing radius as well as the transverse and longitudinal
ramps (5.2, 5.3) and the wedge region (5.4), the
transverse and longitudinal ramps (5.2, 5.3) and the
wedge region (5.4) being inclined from the level
above the physical axles (3) in the direction of the
intermediate level (5.1) or from the intermediate level
(5.1) in the direction of the entrance region (4).

2. The low-floor chassis vehicle according to claim 1,
characterized in that the intermediate level (5.1)
forms an area for a predominantly horizontal wheel-
chair turning radius of at least 1500 mm, the hori-
zontal area encompassing approximately 1.1 m2,
and the entrance region (4) and the access path to
the intermediate level (5.1) having a width of at least
1000 mm.

3. The low-floor chassis vehicle according to claims 1
and 2, characterized in that a small portion of the
wheelchair turning radius is intersected by the areas
for the transverse and longitudinal ramps (5.2, 5.3),
this intersecting region primarily having ramp incli-
nations of no more than 7% or 4°.

4. The low-floor chassis vehicle according to claims 1
and 2, characterized in that a small portion of the
wheelchair turning radius is intersected by the areas
for the transverse and longitudinal ramps (5.2, 5.3),
the maximum ramp inclination of the access path,
originating from the entrance region, transversely to
the direction of travel, that is, the transverse ramp
(5.2), being 7% or 4°, and in the vehicle longitudinal
axis, that is, the longitudinal ramp (5.3), being a max-

imum of 5% or 3°.

5. A low-floor chassis vehicle according to any one of
claims 1 to 4, characterized in that a particularly
small portion of the intersecting region includes a
wedge region (5.4) having ramp inclinations of no
more than 25% or 14°.

6. A low-floor chassis vehicle according to any one of
the preceding claims, characterized in that the en-
trance height in the region of the entrance (4) is less
than 250 mm, and preferably 200 to 220 mm.

Revendications

1. Véhicule à plancher bas (1) à structure à articulations
multiples et avec des trains de roulement avec des
empattements classiques et des zones d’accès à
bord avec une hauteur d’accès à bord basse jusqu’à
250 mm ainsi qu’avec une première zone d’accès à
bord avant (4) disposée entre la cabine de conduc-
teur (2) et le premier essieu (3) du véhicule à plan-
cher bas, laquelle dispose de rampes transversales
et longitudinales (5.2, 5.3) et d’une zone de coin
(5.4),
caractérisé en ce qu’une surface multifonctionnelle
(5) utilisable de manière judicieuse adaptée à des
personnes en chaise roulante et accessible par le
premier accès à bord est disposée dans la première
zone d’accès à bord avant, dans lequel la surface
multifonctionnelle (5) est formée par un niveau inter-
médiaire (5.1) horizontal, lequel présente une surfa-
ce majoritairement horizontale pour un rayon de bra-
quage de fauteuil roulant majoritairement horizontal
et lequel dispose des rampes transversales et lon-
gitudinales (5.2, 5.3) et de la zone de coin (5.4), dans
lequel les rampes transversales et longitudinales
(5.2, 5.3) et la zone de coin (5.4) disposent d’incli-
naisons depuis le niveau au-dessus des essieux (3)
physiques en direction du niveau intermédiaire (5.1)
ou depuis le niveau intermédiaire (5.1) en direction
de la zone d’accès à bord (4).

2. Véhicule à plancher bas selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le niveau intermédiaire (5.1)
forme une surface pour un rayon de braquage de
fauteuil roulant majoritairement horizontal d’au
moins 1500 mm, dans lequel la surface horizontale
est d’environ 1,1 m2 et la zone d’accès à bord (4)
ainsi que la voie d’accès vers le niveau intermédiaire
(5.1) présentent une largeur d’au moins 1000 mm.

3. Véhicule à plancher bas selon les revendications 1
et 2, caractérisé en ce que le rayon de braquage
de fauteuil roulant est traversé dans une moindre
mesure par les surfaces pour les rampes transver-
sales et longitudinales (5.2, 5.3), dans lequel ladite
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zone de passage comprend principalement des in-
clinaisons de rampe de 7 % respectivement de 4°
au maximum.

4. Véhicule à plancher bas selon les revendications 1
et 2, caractérisé en ce que le rayon de braquage
de fauteuil roulant est traversé dans une moindre
mesure par les surfaces pour les rampes transver-
sales et longitudinales (5.2, 5.3), dans lequel l’incli-
naison de rampe maximale de la voie d’accès depuis
la zone d’accès à bord, de manière transversale par
rapport à la direction de déplacement, en d’autres
termes à la rampe transversale (5.2), est de 7 %
respectivement de 4° et est dans l’axe longitudinal
de véhicule, en d’autres termes dans la rampe lon-
gitudinale (5.3), de 5 % respectivement de 3° au
maximum.

5. Véhicule à plancher bas selon l’une quelconque des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la zone
de passage comprend dans une mesure particuliè-
rement moindre une zone de coin (5.4) avec des
inclinaisons de rampe de 25 % ou de 14° au maxi-
mum.

6. Véhicule à plancher bas selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la hauteur d’accès à bord est inférieure à 250 mm,
de préférence 200 à 220 mm, dans la zone de l’accès
à bord (4) .
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